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9 Spezielle Ausbildung solcher Frauen,
die mit Kulturgütern zu tun haben (Mu-
seen, Konservatorien, Bibliotheken), damit
sie wissen, wie sich verhalten.

Als fakultative Varianten seien erwähnt:

9 Freiwilliger Sozialdienst für 18- bis 60-
jährige Frauen, der allen sozialen Institu-
tionen schon heute zugute käme.

9 Freiwillige oder obligatorische Kurse für
Bäuerinnen, die im Ernstfall unter er-
schwerten Umständen produzieren müs-
sen.

9 Erste-Hilfe-Kurse für alle.

Weitzel betont, dass die Varianten sich
nicht ausschliesslich, sondern dass mehre-
re gleichzeitig verwirklicht werden können.

Was passiert nun?

Der Bericht von Andrée Weitzel liegt zur-
zeit bei der Zentralstelle für Gesamtvertei-
digung. Sie beabsichtigt, heisst es in einer
Pressemitteilung, die Stellungnahmen des
Rates für Gesamtverteidigung und der Eid-
genössischen Kommission für Frauenfra-
gen einzuholen und dem Bundesrat ge-
stützt darauf das weitere Vorgehen zu em-
pfehlen.

Frauen, die in der Politik zum
Zug kommen, sind hochqualifi-
ziert; ihr Einfiuss ist darum gros-
ser als ihre zahlenmässige
Stärke.
FDP-Präs/'c/enf Hans Georg Lücö/'ngers
Faz/f nach zehn Jahren Frai/ensf/mmrecöf

SVP-Frauenkonferenz diskutierte
das neue Eherecht
In Horgen fand unter der Leitung der Prä-
sidentin, Frau Fürsprech Evelyn Lüthi-Co-
lomb die 7. Frauenkonferenz der Schweize-
rischen Volkspartei (SVP) statt. Thema der
beiden Konferenztage bildete, nach einfüh-
renden Referaten von Hertha Mäder, Bern,
und Ruth Reusser (Sektionschefin beim
Bundesamt für Justiz) die Revison des
Eherechtes.
Der vom Bundesrat vorgelegte Revisions-
entwurf zum Eherecht fand grösstenteils
die Zustimmung der SVP-Frauenkonferenz.
Eine Revision des geltenden Eherechts, die
dem Partnerschaftsgedanken in der Ehe
Rechnung trägt und auf eine Rollenfixie-
rung der einzelnen Partner verzichtet, ist
notwendig. Dadurch, dass die Verantwor-
tung für die Verteilung der Familienlasten
von den Ehegatten selbst getragen werden
soll — was eine grössere Gesprächsbereit-
schaft zwischen den Partnern erfordert —
erhoffen sich die SVP-Frauen ene Stärkung
von Ehe und Familie.
Die Regelung von Namen und Bürgerrecht
im Entwurf ist nicht befriedigend. Aller-
dings sollte die Vorlage im Hinblick auf ein
allfälliges Referendum auch nicht zu sehr
belastet werden. Die SVP-Frauenkonferenz
schliesst sich deshalb der Version an, wie
sie von der ständerätlichen Kommission
vorgeschlagen worden ist, wonach den
Ehepartnern, die aus berechtigten Gründen
den Namen der Ehefrau als Familiennamen
führen möchten, der Weg der erleichterten
Namensänderung offensteht. Auch punkto
Bürgerrecht möchte die SVP-Frauenkonfe-
renz den Vorschlag der ständerätlichen
Kommission unterstützen, der vorsieht,
dass die Ehefrau zwar das Bürgerrecht des
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Où frtvrz oder /ang
au/ den Haarscùn/'ff
/commf es an.

Spez/'a/-Damensa/on
Co/dt/re-Sfud/'o Zuù/'
A/e//y Zuùerùûù/er
£7dg. d/'p/. Co/ffei/se, Fac/)/e/?rer/n
8003 Ziir/'c/), Zenfra/sfrasse 76

Te/e/on 337623, 3384/4

Ehemannes erwirbt, ihr eigenes jedoch
beibehält. Festhalten möchten die SVP-
Frauen jedoch — im Gegensatz zur stände-
rätlichen Kommission — am Kündigungs-
und Veräusserungsschutz für die eheliche
Wohnung gemäss Art. 169 des Entwurfs.

Im übrigen entspricht die Regelung der
allgemeinen Wirkung der Ehe den Bedürf-
nissen eines partnerschaftlichen Zusam-
menlebens von Mann und Frau. Von gros-
ser Bedeutung ist für die SVP Frauenkon-
ferenz insbesondere die gesetzliche Ver-
ankerung der gegenseitigen Auskunfts-
pflicht (Art. 170) und des Anspruchs des
haushaltführenden Partners auf einen an-
gemessenen Betrag zu seiner freien Ver-
fügung (Art. 164).

Die Teilnehmerinnnen an der Frauenkon-
ferenz waren sich einig, dass der bisherige

ordentliche Güterstand der Güterverbin-
dung unbefriedigend sei. Die als neuer or-
dentlicher Güterstand vorgeschlagene Er-
rungenschaftsbeteiligung wurde von den
Konferenzteilnehmerinnen unterstützt.
Wenn auch ein gewisses Verständnis für
die Befürworter einer Errungenschaftsge-
meinschaft als ordentlicher Güterstand
vorhanden war, so kam die Konferenz doch
zum Schluss, dass die Nachteile dieses
Güterstandes seine Vorteile überwiegen.
Insbesondere lassen die gegenseitige
Schuldenhaftung und die erschwerte Prak-
tibilität im Rechtsverkehr die Errungen-
Schaftsgemeinschaft als ordentlichen Gü-
terstand, der also etwa für 90 Prozent der
Ehen Gültigkeit haben sollte, als wenig ge-
eignet erscheinen. Auf der andern Seite
bietet die Errungenschaftsbeteiligung, auch
wenn die einzelnen ehelichen Vermögens-
massen wie Eigengut und Errungenschaft
von Mann und Frau während der Dauer der
Ehe grundsätzlich in getrenntem Eigentum,
Nutzung und Verwaltung stehen, durch
verschiedene gesetzliche Bestimmungen
den Ehepartnern die Möglichkeit zu einer
güterrechtlichen Gemeinsamkeit während
der Dauer der Ehe (Miteigentumsvermu-
tung, rechtsgeschäftliche Abmachungen
zwischen den Ehegatten usw.). (PD SVP)

Notizen

• Die Zeitschrift «m/r Frai/e» erscheint ab
Neujahr im Verlag Börsig (Erlenbach) statt
wie seit 1971 bei der Buchdruckerei Stäfa.
Die Redaktorin Rosa//'e Roggen stellt ihren
Posten zur Verfügung. Der heftige Einsatz,
den sie als Nachfolgerin von Verena Wett-
stein ein Jahr lang geleistet hat, wurde von
vielen Frauen (und Männern natürlich
ebenso) missbilligt und wohl auch miss-

8


	SVP-Frauenkonferenz diskutierte das neue Eherecht

